
VERORDNUNG (EG) Nr. 1259/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Für Direktzahlungen gemäû den verschiedenen
Einkommensstützungsregelungen im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik sollten einige gemein-
same Bedingungen festgelegt werden.

(2) Abgesehen von den in dieser Verordnung aus-
drücklich vorgesehenen Kürzungen sollten Zah-
lungen im Rahmen von gemeinschaftlichen Stüt-
zungsregelungen den Begünstigten von den
zuständigen nationalen Behörden in vollem
Umfang gewährt werden.

(3) Die Mitgliedstaaten sollten in bezug auf die land-
wirtschaftlichen Flächen und die landwirtschaftli-
che Erzeugung, für die Direktzahlungen geleistet
werden, geeignete Umweltmaûnahmen ergreifen,
um den Umweltaspekten im Rahmen der gemein-
samen Marktorganisationen mehr Gewicht zu
verleihen. Die Mitgliedstaaten sollten über die
Folgen einer Nichteinhaltung von Umweltschutz-
erfordernissen entscheiden. Sie sollten ermächtigt
werden, Fördermittel zu kürzen oder sogar zu

streichen, wenn diese Erfordernisse nicht einge-
halten werden. Die Mitgliedstaaten sollten derar-
tige Maûnahmen ungeachtet der Möglichkeit
ergreifen, daû Beihilfen für freiwillige Umwelt-
schutzverpflichtungen in der Landwirtschaft
gewährt werden.

(4) Zur Stabilisierung der Beschäftigungslage in der
Landwirtschaft und zur Berücksichtigung des
Gesamtwohlstands eines Betriebs und der ge-
meinschaftlichen Unterstützung für die Betriebe
sowie zur Sicherung einer angemessenen Lebens-
haltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung
einschlieûlich aller in der Landwirtschaft tätigen
Personen sollten die Mitgliedstaaten ermächtigt
werden, Direktzahlungen an Betriebsinhaber zu
kürzen, wenn die Anzahl der Arbeitskräfte des
Betriebs unterhalb einer noch festzusetzenden
Grenze liegt und/oder der Gesamtwohlstand
eines Betriebs und/oder die Gesamtbeträge der
Zahlungen eine von den Mitgliedstaaten festzu-
setzende Grenze überschreiten. Solche Kürzungen
sollten jedoch 20 % des Gesamtbetrags der Zah-
lungen nicht überschreiten, insbesondere um die
Produktivität der Landwirtschaft nicht zu gefähr-
den.

(5) Die Mitgliedstaaten sollen auf der Grundlage
objektiver Kriterien Modalitäten festlegen, nach
denen Zahlungen gekürzt werden können. Die
Mitgliedstaaten sollten ermächtigt werden, die
durch Kürzungen verfügbar gewordenen Mittel
für bestimmte zusätzliche Maûnahmen im Rah-
men der Förderung der ländlichen Entwicklung
gemäû der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des
Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch den
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur ¾nde-
rung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnun-
gen (6) zu verwenden.

(6) Die Stützungsregelungen der Gemeinschaft müs-
sen Ð falls erforderlich auch kurzfristig Ð an
die Marktentwicklungen angepaût werden.
Begünstigte können daher nicht davon ausgehen,
daû die Förderbedingungen unverändert bleiben,
und sollten auf mögliche ¾nderungen der Rege-
lungen aufgrund von Entwicklungen der Märkte
vorbereitet sein.

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 93.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 208.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3. (6) Siehe Seite 80 dieses Amtsblatts.
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(7) Die Stützungsregelungen im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik sehen Direktzahlun-
gen vor allem vor, um der landwirtschaftlichen
Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu
gewährleisten. Dieses Ziel ist eng verknüpft mit
der Erhaltung ländlicher Gebiete. Um eine Fehl-
leitung von Gemeinschaftsmitteln zu verhindern,
sollten Betriebsinhaber keine Stützungszahlungen
erhalten, wenn feststeht, daû sie die für den
Erhalt dieser Zahlungen erforderlichen Bedingun-
gen künstlich geschaffen haben, um einen den
Zielen der Stützungsregelungen zuwiderlaufenden
Vorteil zu erwirken.

(8) Angesichts der bedeutenden Auswirkungen der
Direktzahlungen auf den Haushalt und zur besse-
ren Beurteilung ihrer Ergebnisse sollten gemein-
schaftliche Stützungsregelungen einer geeigneten
Bewertung unterzogen werden.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Direktzahlungen an
Betriebsinhaber im Rahmen von Stützungsregelungen
der Gemeinsamen Agrarpolitik, die vollständig oder
teilweise aus dem EAGFl, Abteilung Garantie, finan-
ziert werden, ausgenommen die Direktzahlungen, die
unter die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 fallen.

Diese Stützungsregelungen sind im Anhang verzeich-
net.

Artikel 2

Zahlungen

Die Zahlungen im Rahmen der Stützungsregelungen
werden den Begünstigten in vollem Umfang gewährt.

Artikel 3

Erfordernisse des Umweltschutzes

(1) Was die landwirtschaftliche Tätigkeit im Rah-
men dieser Verordnung anbelangt, so ergreifen die
Mitgliedstaaten die Umweltmaûnahmen, die sie ange-
sichts der Situation der landwirtschaftlichen Flächen

oder der betreffenden Erzeugung nach Maûgabe der
potentiellen ökologischen Auswirkungen für geeignet
halten. Diese Maûnahmen können folgendes umfassen:

Ð Beihilfen für Umweltschutzverpflichtungen in der
Landwirtschaft,

Ð allgemeine Umweltauflagen,

Ð spezifische Umweltauflagen als Voraussetzung für
Direktzahlungen.

(2) Die Mitgliedstaaten entscheiden je nach der
Schwere der ökologischen Auswirkungen einer Nicht-
einhaltung der Umweltauflagen nach Absatz 1 über
geeignete Sanktionen. Sie können die im Rahmen der
Stützungsregelung bereitgestellten Mittel kürzen oder
gegebenenfalls streichen, wenn diese Umweltauflagen
nicht eingehalten werden.

Artikel 4

Differenzierung

(1) Die Mitgliedstaaten können die Beträge der
Zahlungen, die den Betriebsinhabern ohne Berücksich-
tigung dieses Absatzes für ein Kalenderjahr gewährt
würden, kürzen, wenn

Ð die Anzahl der Arbeitskräfte eines Betriebs, ausge-
drückt in Jahresarbeitseinheiten, während dieses
Kalenderjahres unterhalb einer von den Mitglied-
staaten festzulegenden Grenze liegt und/oder

Ð der Gesamtwohlstand eines Betriebs, ausgedrückt
in Form des Standarddeckungsbeitrags je nach
mittlerer Situation einer bestimmten Region oder
einer kleineren geographischen Einheit, während
dieses Kalenderjahres über einer von den Mitglied-
staaten festzulegenden Grenze liegt und/oder

Ð die Gesamtbeträge der Zahlungen im Rahmen der
Stützungsregelungen für ein Kalenderjahr eine von
den Mitgliedstaaten festzusetzende Grenze über-
schreiten.

¹Jahresarbeitseinheitª bedeutet die nationale oder
regionale durchschnittliche Jahresarbeitszeit erwachse-
ner Vollzeitarbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrie-
ben während eines Kalenderjahrs.

¹Standarddeckungsbeitragª bedeutet den Unterschied
zwischen dem Standardproduktionswert und dem
Standardbetrag bestimmter spezifischer Kosten.
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(2) Die in Anwendung des Absatzes 1 erfolgte Kür-
zung der Beihilfe an einen Betriebsinhaber für ein
Kalenderjahr darf 20 % des Gesamtbetrags, der dem
Betriebsinhaber ohne Berücksichtigung des Absatzes 1
für das betreffende Kalenderjahr gewährt würde, nicht
übersteigen.

Artikel 5

Gemeinsame Bestimmung

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die Maûnahmen
der Artikel 3 und 4 so an, daû eine Gleichbehandlung
der Betriebsinhaber gewährleistet ist und Markt- und
Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.

(2) Die Differenz zwischen den Beträgen, die den
Betriebsinhabern eines Mitgliedstaats vor Anwendung
der Artikel 3 und 4 für ein Kalenderjahr gewährt wür-
den, und den nach Anwendung dieser Artikel berech-
neten Beträgen steht dem betreffenden Mitgliedstaat
während eines gemäû Artikel 11 festzulegenden Zeit-
raums als zusätzliche Gemeinschaftshilfe für Maûnah-
men im Rahmen der Artikel 10 bis 12 (Vorruhestand),
13 bis 21 (benachteiligte Gebiete und Gebiete mit
umweltspezifischen Einschränkungen), 22 bis 24
(Agrarumweltmaûnahmen) und 31 (Aufforstung) der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 zur Verfügung.

Artikel 6

¾nderungen

Die Stützungsregelungen gelten unbeschadet möglicher
¾nderungen, die angesichts von Marktentwicklungen
jederzeit beschlossen werden können.

Artikel 7

Beschränkung der Zahlungen

Unbeschadet besonderer Bestimmungen in den einzel-
nen Stützungsregelungen erhalten Betriebsinhaber
keine Zahlungen, wenn feststeht, daû sie die für den
Erhalt solcher Zahlungen erforderlichen Bedingungen
künstlich geschaffen haben, um einen den Zielen der
betreffenden Stützungsregelung zuwiderlaufenden Vor-
teil zu erwirken.

Artikel 8

Bewertung

Zahlungen im Rahmen von Stützungsregelungen wer-
den einer Effizienzbewertung unterzogen, um ihre

Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielsetzungen zu
ermessen und die Auswirkungen auf die jeweiligen
Märkte zu analysieren.

Artikel 9

Mitteilung an die Kommission

Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission im einzel-
nen über die Maûnahmen in Kenntnis, die zur Anwen-
dung dieser Verordnung getroffen werden.

Artikel 10

Definitionen

Im Sinne dieser Verordnung

a) ist ein ¹Betriebsinhaberª der einzelne landwirt-
schaftliche Erzeuger, dessen Betrieb sich im Gebiet
der Gemeinschaft befindet, gleich ob natürliche
oder juristische Person oder eine Vereinigung natür-
licher oder juristischer Personen und unabhängig
davon, welchen rechtlichen Status die Vereinigung
und ihre Mitglieder aufgrund der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften haben;

b) ist ein ¹Betriebª die Gesamtheit der vom Betriebs-
inhaber verwalteten Produktionseinheiten, die sich
im Hoheitsgebiet ein und desselben Mitgliedstaates
befinden;

c) umfassen für ein Kalenderjahr gewährte Zahlungen
auch Zahlungen für andere Zeiträume, die in die-
sem Kalenderjahr beginnen.

Artikel 11

Durchführungsbestimmungen

Die Kommission erläût nach dem Verfahren des
Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des
Rates vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer Stüt-
zungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaft-
licher Kulturpflanzen (1), dem Verfahren des Artikels 43
der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Rindfleisch (2) oder gegebenenfalls gemäû den ent-
sprechenden Artikeln der anderen Verordnungen über
die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte

(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
(2) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts.
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Ð nach Bedarf die Durchführungsbestimmungen zu
dieser Verordnung, insbesondere die zur Vermei-
dung einer Umgehung der Artikel 3 und 4 erforder-
lichen Maûnahmen und die Maûnahmen zu
Artikel 7, sowie

Ð die ¾nderungen des Anhangs, die sich unter
Berücksichtigung der in Artikel 1 genannten Krite-
rien als erforderlich erweisen könnten.

Artikel 12

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG

LISTE DER STÜTZUNGSREGELUNGEN, WELCHE DIE IN ARTIKEL 1 GENANNTEN
KRITERIEN ERFÜLLEN

Sektor Rechtsgrundlage Art der Stützung

Landwirtschaftliche
Kulturpflanzen

Verordnung (EG) Nr. 1251/1999,
Artikel 2 und 5

Flächenzahlungen einschlieûlich Zah-
lungen für Flächenstillegung und ein-
schlieûlich Hartweizenzuschlag und
Sonderbeihilfe

Kartoffelstärke Verordnung (EWG) Nr. 1766/92,
Artikel 8 Absatz 2

Ausgleichszahlung

Getreide Verordnung (EWG) Nr. 3653/90,
Artikel 3 (Auslegung gemäû der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 738/93)

Übergangsmaûnahmen für Portugal im
Rahmen der gemeinsamen Marktorga-
nisation für Getreide

Olivenöl Verordnung (EWG) Nr. 136/66/
EWG, Artikel 5 Absatz 1

Produktionsbezogene Beihilfe

Körnerleguminosen Verordnung (EWG) Nr. 1577/96,
Artikel 1

Flächenbezogene Beihilfe

Flachs Verordnung (EWG) Nr. 1308/70,
Artikel 4

Flächenbezogene Beihilfe (der an die
Landwirte gezahlte Teil)

Hanf Verordnung (EWG) Nr. 1308/70,
Artikel 4

Flächenbezogene Beihilfe

Seidenraupen Verordnung (EWG) Nr. 845/72,
Artikel 2

Beihilfe zur Förderung der Zucht

Bananen Verordnung (EWG) Nr. 404/93,
Artikel 12

Produktionsbezogene Beihilfe

Getrocknete
Weintrauben

Verordnung (EWG) Nr. 2201/96,
Artikel 7 Absatz 1

Flächenbezogene Beihilfe

Tabak Verordnung (EWG) Nr. 2075/92,
Artikel 3

Produktionsbezogene Beihilfe

Saatgut Verordnung (EWG) Nr. 2358/71,
Artikel 3

Produktionsbezogene Beihilfe

Hopfen Verordnung (EWG) Nr. 1696/71,
Artikel 12;

Flächenbezogene Beihilfe

Verordnung (EG) Nr. 1098/98 Nur Zahlungen für die vorüberge-
hende Stillegung

Reis Verordnung (EWG) Nr. 3072/95,
Artikel 6

Flächenbezogene Beihilfe

Rindfleisch Verordnung (EWG) Nr. 1254/1999,
Artikel 4, 5, 6 sowie 10, 11, 13

Sonderprämie, Saisonentzerrungsprä-
mie, Mutterkuhprämie (einschlieûlich
der Zahlungen für Färsen und ein-
schlieûlich der zusätzlichen nationalen
Mutterkuhprämie bei Kofinanzierung),
Schlachtprämie, Extensivierungsprä-
mie, Ergänzungsbeträge

Milch und
Milcherzeugnisse

Verordnung (EG) Nr. 1256/1999,
Artikel 16 und 17

Milchkuhprämie sowie zusätzliche
Zahlungen

Schaf- und Ziegen-
fleisch

Verordnung (EG) Nr. 2467/98, Arti-
kel 5

Mutterschaf- und Mutterziegenprämie
sowie Zuschläge für benachteiligte
Gebiete

Agrimonetäre
Regelung

Verordnung (EG) Nr. 2799/98,
Artikel 4 und 5
Verordnung (EG) Nr. 2800/98,
Artikel 2 und 3

Erzeugerbeihilfen (einschlieûlich der
im Rahmen der Übergangsregelung)
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Sektor Rechtsgrundlage Art der Stützung

Poseidom Verordnung (EWG) Nr. 3763/91,
Artikel 5, Artikel 13 Absatz 1 und
Artikel 17

Sekoren: Rindfleisch; Obst, Gemüse,
Blumen und lebende Pflanzen; Zucker

Poseima Verordnung (EWG) Nr. 1600/92,
Artikel 11, 14 + 24, 16 + 27, 17 + 25
Absatz 1, 22 + 29, 30

Sektoren: Obst, Gemüse, Blumen und
lebende Pflanzen; Rindfleisch und
Milch; Kartoffeln und ChicoreÂe; Zuk-
ker; Wein; Ananas

Poseican Verordnung (EWG) Nr. 1601/92,
Artikel 10, 13, 15, 19, 20 und 24

Sektoren: Rindfleisch; Obst, Gemüse,
Blumen und lebende Pflanzen; Schaf-
und Ziegenfleisch; Wein; Kartoffeln;
Honig

¾gäische Inseln Verordnung (EWG) Nr. 2019/93,
Artikel 6, 7, 8, 9, 11 und 12

Sektoren: Rindfleisch; Obst, Gemüse,
Blumen und lebende Pflanzen; Kartof-
feln; Wein; Oliven; Honig
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